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RECHTSFALLE AUS TOKUGAWA IEYASUS LETZTEN JAHREN
Wilhelm Réhl, Hamburg

Die japanische Rechtsgeschichte vor der Meiji-Restauration ldsst sich in
mehrere Blocke gliedern: ungeschriebenes Recht, ritsu-ryo-Recht, hanjo-
Recht in den shoen und den Latifundien der Tempel und Schreine, Shogunats-
recht in der Kamakura- und Muromachi-Zeit, das Recht in den Teilstaaten
der Sengoku-Periode (bunkoku-ho), das Recht unter dem Edo-bakufu. Bei
dieser Einteilung ist eine Liicke fiir die Jahrzehnte zu erkennen, in denen
Oda Nobunaga und Toyotomi Hideyoshi die Einigung betrieben, und auch
fiir die Jahre der Regierung Tokugawa Ieyasus, denn der Beginn der
Tokugawa-Zeit in rechtsgeschichtlicher Hinsicht wird gemeinhin in das
Jahr 1615 gelegt, als das buke-shohatto und das kuge-shohatto verkiindet
wurden. Was galt in diesen 40-50 Jahren ?

Nobunaga hatte 20 der Teilstaaten unter seine Kontrolle gebracht,'
Hideyoshi herrschte praktisch iiber ganz Japan. Es wire zu erwarten gewesen,
diese Staatsménner wiirden erkennen, dass ein gemeinsames Recht fiir die
- ihrer Herrschaft Unterworfenen die politische Einheit stabilisieren miisste.
Sie handelten aber nicht nach solcher Erkenntnis. Nobunaga blieb neben
seinen kriegerischen Unternehmungen keine Zeit, fiir eine Gesamtrechts-
ordnung zu sorgen; ausserdem setzte er auf Herrschaft durch militérische
Gewalt - so lautete die Inschrift (tenkafubu) auf seinemSiegel. Seine Norm-
setzung richtete sich nach den Notwendigkeiten des Augenblicks, die
militdrisch bestimmt waren. Hideyoshi erliess zwar auch Bestimmungen,
die der politischen Vereinheitlichung dienten; aber diese waren fast
ausschliesslich 6ffentlich-rechtlichen Charakters oder regelten Status- und
Klassenfragen oder bezogen sich auf einzelne Regionen oder Angelegen-
heiten. Rechtskodices, wie sie im Joei-shiki-moku des Kamakura-bakufu,
im Kenmu-shikimoku des Ashikaga-bakufu - jeweils mit ihren zahlreichen
Erginzungsgesetzen - und auch in einigen bunkoku-Gesetzen iiberliefert
sind, gab es nicht. Erst 1611 und 1612 wurden die daimyé veranlasst, die
Shogunatsgesetze seit Minamoto Yoritomo zu beschworen, wihrend
Hideyoshi 1588 die daimyo nur auf seine eigenen Anordnungen verpflichtet
hatte.” In diesen Anordnungen findet sich keine Bezugnahme auf friiheres
bakufu-Recht, wie sie in Shogunatsgesetzen oft zu lesen war. Wenn Hide-
yoshi sich in der Einsicht, dass er nicht shogun war und es ihm deshalb

' Sansom, George, A History of Japan 1334-1615, London 1961, S. 310.
2 Text bei Miyake Nagamori, Toyotomi-uji hatto ko, Tokyo 1893, S. 52.
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nicht zustehe, bakufu-Recht zu bestitigen, vor einer Bezugnahme scheute,
wiirde dies von staatsrechtlichem Feingefiihl zeugen. Wahrscheinlich sah er
keinen Grund, zum bakufu-Recht Stellung zu nehmen, weil er mit dem
Rechtszustand zufrieden war: das Shogunatsrecht, dem die bunkoku-Gesetze
grundsitzlich entsprachen, stand seiner Politik nicht im Wege, und im
Bedarfsfall hitte er die Macht gehabt, etwas Abweichendes zu dekretie-
ren.

Die Situation um 1600 war demnach, dass in den einzelnen Landesteilen
die Rechtsvorschriften der sengoku daimyo galten, die in der Tradition des
Joei-shikimoku und der nach-folgenden bakufu-Gesetze standen.’ Als Hide-
yoshi ldngst auf dem Hohepunkt seiner Macht war, ergingen noch 1596 das
bunkoku-Gesetz des Ishida Mitsunari fiir einen Teil von Omi und 1597
Chosokabe Motochikas 100-Artikel-Gesetz fiir Tosa.*

Tokugawa Ieyasu, dessen Vorfahren die Grundherrschaft im westlichen
Teil von Mikawa mit Okazaki als Mittelpunkt innehatten, 16ste die
Abhingigkeit seines angestammten Landes von den Imagawa und erlangte
1564 ganz Mikawa. Hier konnte er sich in ein paar fiir ihn friedlichen
Jahren um die inneren Angelegenheiten kiimmern und die Verwaltung
organisieren. Schon wihrend seines Aufenthalts als Geisel in Sunpu, der
Hauptstadt des Imagawa-Territoriums, hatte er einige Rechtsdokumente
ausgefertigt, die einzelne Angelegenheiten in dem ihm gehérenden Gebiet
um Okazaki betrafen.’ Darunter ist ein 7-Artikel-Gesetz fiir seine Vasallen
in Okazaki von 1559, das im Geiste des iiberkommenen buke-Rechts abgefasst
ist.® Uber die Zivilverwaltung in Mikawa wird berichtet, dass Ieyasu
1565 dafiir drei Kommissare (bugyo) einsetzte.” Im iibrigen handeln die

? Dabei kann hier unerértert bleiben, ob die Gesetze konstitutiven Charakter hatten oder
nur deklaratorischer Natur waren, indem sie das aufzeichneten, was sich in der
Verwaltungs- und Rechtsprechungspraxis herausgebildet hatte.

* Jansen, Marius B., "Tosa in the Sixteenth Century: The100 Article Code of Chosokabe

Motochika", Oriens Extremus 10. Jg. Heft 1 (April 1963), S. 83-108.

Nakamura Koya, Tokugawa Ieyasu monjo no kenkyii, jokan, Tokyo 1958, S. 18-33. -

Bemerkenswert sind die Bestimmungen fiir den Daizenji in Okazaki. Sie wurden 1556

von Imagawa Yoshimoto erlassen und drei Tage danach zusammen mit einer

Grundstiicksstiftung von dem 15jihrigen Matsudaira Motonobu (= Tokugawa Ieyasu)

wiederholt: Yoshimoto war der Herrscher, Ieyasu der Grundherr, der iiber sein Land

verfiigen konnte und dessen Gefolgsleute ihn als Gesetzgeber anerkannten, so dass

Yoshimoto seinen Anordnungen dadurch stiirkere Wirksamkeit verschaffen konnte, dass

er sie von Ieyasu bestitigen liess. Nakamura a.a.0., S.21-23.

¢ Nakamura (Fn. 5), S. 31.

Diese erliessen 1568 nach dem Angriff Ieyasus auf Totomi und Eroberung einiger
Festungen eine Anordnung, die fiir Ruhe und Ordnung in den besetzten Gebieten
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Urkunden iiberwiegend von Landzuteilungen und Rechtsbestitigungen an
Tempel und Personen sowie von Bestimmungen fiir einzelne Ortlichkeiten
oder Angelegenheiten.® Dabei kommt wiederholt zum Ausdruck, dass die
Regelung aus der frilheren Zeit (= der Imagawa-Herrschaft) fortgelten
solle.”

Wendungen dieser Art lassen darauf schliessen, dass geltende Regelungen
in den neu erworbenen Gebieten jedenfalls nicht in Bausch und Bogen fiir
unwirksam erkldrt und durch neue ersetzt wurden.'’ In Mikawa galten,
seitdem das Land unter Imagawa-Herrschaft stand, die beiden fiir Suruga
und Totomi erlassenen Gesetze von 1526 und 1553, die als "Imagawa
kanamokuroku" iiberliefert sind.' Hier verhielt es sich nicht anders als in
den sonstigen Landesteilen: die bunkoku-Gesetze sowie die Anordnungen
von Nobunaga und Hideyoshi wirkten weiter; nur im einzelnen wurden sie
bei Bedarf durch neue Vorschriften ersetzt. Die grosse Klammer schufen
Ieyasu und Hidetada erst 1611 und 1612, als sie - wie erwihnt - die daimyo
formlich zur Beachtung des seit Minamoto Yoritomo gesetzten
Shogunatsrechts und zur Befolgung der vom Edo-bakufu erlassenen Normen
anhielten."

sorgen sollte: "Verboten sind: 1. Gewalttitigkeiten und Unruhestiftung durch wen auch
immer, 2. das Fillen von Biumen und Bambus in den Wildem, 3. das Notigen zum
Kauf von Waren und das Wegtreiben der von den Landleuten gestellten Stationspferde.
Wer dagegen verstosst, ist streng zu bestrafen."

8 Die Dekrete aus der Mikawa-Zeit finden sich bei Nakamura (Fn. 5), S. 65 ff. Beispiele
fiir Bestimmungen, die nicht mit Landzuteilungen oder Bestitigungen verbunden waren:
a.a.0. S. 142/143, 145.

Z.B.: Eiroku 7/5/13 = Bestitigung des Nutzungsrechts an Grundstiicken fiir einen

ehemaligen Lehnsmann der Imagawa "wie von Suruga (= von Imagawa) besiegelt";

Eiroku 7/8/12 =Bestitigung der Immunitiit und der Steuerfreiheit fiir ein Tempelgeléinde

"wie frither"; Eiroku 8/6/7 = Bestitigung des Monopols des Sakurai-Tempels fiir die

Pilgerfithrung zum Hakusan "wie frither”. Auch die Wendung "wie zur Zeit von Sunpu"

(= Imagawa) kommt vor. Nakamura (Fn.5), S.66, 74, 80, 111.

' Eine Differenzierung enthlt der Erlass von 1569 iiber die Zunft der Priifer von Hohlmassen
in Mitsuki (Totomi), Nakamura (Fn. 5), S. 145-146. Weil in der Sengoku-Zeit die
Masse regional verschieden waren, was viele Schwierigkeiten hervorrief, wollte Ieyasu
nach der Eroberung vonTotomi das dortige Masssystem sogleich unter seine Kontrolle
bringen. Er setzte die Zahl der Hohlmasspriifer auf 12 fest, befreite sie voriibergehend
von Abgaben fiir 6ffentliche Bauten und verbot den Verkauf des Gewerbes an andere
als die Masspriifer. Dagegen wurde der Reisgilde erlaubt, das Transportgeschift "wie
bisher" zu fiihren.

! Text in Satd/Ikeuchi/Momose, Chiisei hosei shiryoshii, Bd. 3: Buke kaho I, 2. Aufl.,
Tokyo 1969, S.115-134. Ubersetzung in NOAG Nr. 85/86, 1959, S. 60-72.

12 Nakamura (Fn. 5), gekan no ichi, Tokyo 1960, S. 662 und 681-686.
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Einige Rechtsgrundsitze standen am Ende des 16. Jahrhunderts allgemein
fest. Folgende Punkte sind in Gelobnissen genannt, die kurz vor Hideyoshis
Tod unter den Michtigen im Lande ausgetauscht wurden:" bei Cliquen-
bildung unter denVasallen eines Herrn, Bittschriften, handgreiflichem
Streitund Zankereien seien diese Taten auch spontan geschehen, ist das
Gesetz selbst dann entschlossen und ohne Parteilichkeit anzuwenden, wenn
es dabei um Eltern und Kinder, Briider, nahe und ferne Verwandte, Freunde
oder Melder des daimyd geht."

Auch als Inhaber der hochsten Macht, die er bis 1600 auf militdrischem
und politischem Wege erlangt hatte, setzte Ieyasu die Gesetzgebung in der
ad-hoc-Weise Nobunagas und Hideyoshis fort. Seine Stellung wurde durch
die Ernennung zum seii-taishogun 1603 verrechtlicht. Mit den Ernen-
nungsdekreten”” wurde er zum udaijin beférdert, zum shogun ernannt,'®

" Nakamura (Fn. 5), chitkan, Tokyd 1959, S. 303-308.

'*"a) Das Verbot von Gruppenbildung unter Gefolgsleuten - und auch in anderen Bereichen
- ist in mehreren Sengoku-Gesetzen enthalten: Shingen kaho § 14 (OE 1959, S.217),
Shinkaseishiki § 20 (OE 1960, S 66), Chosokabe Motochika hyakkajo § 86 (OE 1963,
S.107). Hideyoshi verbot den daimyé und shomyo das Eingehen von Bindungen -
Bunroku 4/8/2 (Nakamura (Fn. 13), S.270). Mit dem Zweck dieser Bestimmungen
hing auch die Regel zusammen, dass Vasallen aus der samurai-Klasse zur Eheschliessung
der Zustimmung ihrer Herren bedurften.

b) Kujihen = sosho. Sosho bedeutet nicht nur Prozess, sondern auch Eingabe, Petition,
Bittschrift. Gruppenpetitionen (goso) waren seit langem Anzeichen und Ausgangspunkt
fiir Bauernunruhen; dass sie nicht erlaubt waren, folgt schon aus dem Verbot der
Gruppenbildung. Sie wurden spiter (1742) ausdriicklich fiir strafbar erklirt:
Osadamegaki, Bd.2 Nr.28; Ishii Ryosuke, Tokugawa kinreiko, bekkan, Tokyo 1961,
S.71. Einzeleingaben oder gar Klagen unterlagen mehrfachen Beschriankungen, s. Ishii
Ryosuke, Nihon hoseishi gaisetsu, Tokyo 1960, S.262, 293, 468, 589.

c) Kenka ryo seibai <ohne Riicksicht darauf, wer bei dem Streit im Recht und im
Unrecht ist, werden beide Streitteile bestraft> war seit mindestens 1445 (Sat6/Ikeuchi,
Chusei hosei shiryoshii, Bd. 2, Tokyd 1957, S.291 Nr.349) eine Grundregel. Kenka
ist der Streit mit Gewaltanwendung. Er entstand oft aus einer verbalen Auseinandersetzung
(koron); deshalb wurde auch diese unter Strafe gestellt, und der Straftatbestand heisst in
den Quellen meist kenka-koron. Miura Hiroyuki (oder Kaneyuki), "Kenka ry6 seibai
ho", in Hoseishi no kenkyii, Tokyo 1922, S.947-988; kurze Darstellung: Ishii Ryosuke
(Hrsg.), Nihon hoseishi, Tokyd 1959, S. 283-285.

'* Nakamura (Fn. 12), $.305-306.

'* Dieser Emennung lag zugrunde, dass Ieyasu faktisch der Oberherr der Kriegerklasse
(buke no toryo) geworden war. Toyotomi Hideyoshi war ebenfalls buke no toryo; weil
er aber nicht zum Hause Minamoto gehorte, konnte er nicht Shogun werden. Ishii
Ryosuke (Fn.14 unter c), S.140, meint, dass dem buke no toryé mit der Emmennung
zum Shogun nur eine angemessene Bezeichnung gegeben sei; hiernach ist buke no
toryo die eigentliche Grundlage der Macht.
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zum Genji no choja '’ und zum Vorsteher des Junna-in und des Shogaku-in
'* gemacht.'” Damit war seine Kriegerregierung vom Kaiserhof legitimiert.
Der Shogun war zugleich Grundherr aller Tokugawa-eigenen Gebiete mit
mehr als zweieinhalb Millionen koku..

Von rechtlicher Relevanz waren unter diesen Titeln und Positionen der
shogun als buke no toryo und als Chef des bakufu sowie die Grundherrschaft.

Die duale Regierungsweise ab 1605 mit Ieyasu als Ex-Shogun (ogosho)
in Sunpu und Hidetada als Shogun in Edo bringt den Leser der Quellen in
Schwierigkeiten hinsichtlich der Zuordnung der Kompetenzen. Aus den
Aktivititen der handelnden Wiirdentriger kann man meistens erkennen,
bei wem und in welcher Funktion sie dienten. Hierzu hat ein japanischer
Historiker in neuester Zeit eine Ubersicht vorgelegt.”’ Es war Hidetadas
Aufgabe, die Macht im Kantd-Gebiet auszuiiben. Ihm standen drei Kanto-
bugyo, vier Edo-toshiyori, zwei Edo-roji, zwei Edo-machibugyo und ein
Abwesenheitsbeauftragter zur Verfiigung. Ieyasu fiel die Staatsfiihrung fiir
ganz Japan zu. Er organisierte die Beziehungen des bakufu zu den Daimyaten.
Seine stindigen Berater konnen mit bestimmten Ressorts oder Arbeitsgebieten
in Verbindung gebracht werden. Die Quellen zeigen eine sehr intensive
Zusammenarbeit zwischen Edo und Sunpu auf; nicht nur kamen Ieyasu und
Hidetada héufig zu Besprechungen zusammen, immerfort reisten auch Boten
hin und her. Dabei ist nichtzu iibersehen, dass Ieyasu auch in Angelegenheiten
des Shogun das letzte Wort hatte oder eine Entscheidung traf, die das
bakufu dann als Vorschrift erliess. Ein festes System bei dieser Regie-
rungsweise ist nicht recht zu erkennen.”

7 Hausoberhaupt der Minamoto. Die Abstammung vom Hause Minamoto war Voraus-

setzung fiir die Emmennung zum Shogun; sie war bei Nobunaga und Hideyoshi nicht
gegeben. Dass der Kaiserhof die Person bestimmte bzw. legitimierte, die die Stellung
des Oberhaupts einnahm, beruhte darauf,dass die Minamoto kaiserlicher Herkunft waren.
Dieser Umstand bewirkte zusammen mit dem Hofrang die Moglichkeit der Einflussnahme
auf den Hofadel.

Diese beiden Einrichtungen in Ky6to waren Schulen fiir junge Prinzen und S6hne hoher
Hofadliger. Der Titel desVorstehers (betto) wurde ehrenhalber verliechen und war seit
Ieyasu dem Shogun vorbehalten.

Ausserdem erhielt Ieyasu das Recht, in einem Ochsenwagen und mit einer Leibwache in
den Kaiserpalast einzufahren. Dieses Recht war mit seinem Hofrang verbunden.

Fujino Tamotsu, Tokugawa leyasu jiten, Tokyo 1990, S.178.

Die Erfahrungen, die Ieyasu in der Verwaltung und als Normgeber in Mikawa gesammelt
hatte, waren von so nachhaltigem Einfluss auf ihn, dass man den Aufbau seines
Regierungsapparates spiter mit dem Amt eines Dorfschulzen verglich (Takigawa Masajiro,
Nihon hoseishi, Tokyo 1959, S.335). Die Verfeinerung der Struktur begann erst unter
dem 3. Shogun lemitsu.

18

21
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Aus der Zeit Ieyasus als ogosho in Sunpu ist eine Reihe von Rechts-
entscheidungen tiberliefert. Ich muss mich hier auf weniges beschrinken
und benutze als Quellen nur das Sunpuki * und das Tédaiki », und es geht
mir auch nur um Fille, an deren Behandlung Ieyasu beteiligt war. Dabei
sollen rechtliche Institutionen aufgezeigt werden, die wohl allgemeine Giiltig-
keit hatten und jedenfalls die praktische Anwendung der Leitgedanken sichtbar
machen.

A. Oft beschrieben ist der Fall der beiden Okubo, Nagayasu und Tadachika.
Der Sachverhalt war kurz folgender: Nagayasu, Sohn eines Schauspielers
und selbst Schauspieler,wurde Samurai und trat in den Dienst Ieyasus, der
ihn zum Kommissar fiir die Gold- und Silberminen ernannte. Nagayasu
fiihrte in dieser Funktion der Schatzkammer der Tokugawa grosse Mittel
zu, machte sich auch auf anderen Gebieten verdient und hatte eine sehr
einflussreiche Stellung. Er wurde der Gefolgschaft des Schlossherrn von
Odawara, Okubo Tadachika, zugeteilt, dessen Familiennamen er annehmen
durfte. Nach seinem Tod im Juni 1613 stelite sich heraus, dass er in
erheblichem Masse in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte. Ieyasu war
ungemein erziirnt, und entsprechend drastisch und weitreichend waren die
Folgen des Vertrauensbruchs:

1) Ieyasu befahl, im ganzen Land bekanntzugeben, dass die Vermdgens-
werte des Nagayasu einzuziehen und auszuliefern seien.*

Die Vermégenseinziehung (bosshiz) war eine Strafmassnahme, die schon
vor der ritsu-rys-Zeit verhingt wurde® und in den ritsu als Nebenstrafe
vorgesehen war.”® Im Joei-shiki-moku von 1232 erscheint die Einziehung
(hier: des Grundvermdgens) als selbstiindige Strafe.” So blieb es in den
tsuikaho zom Kenmu-shikimoku ,*® und auch in den bunkoku-Gesetzen der
Sengoku-Zeit finden sich Bestimmungen dazu.” Ieyasu drohte diese Strafe

2 Textin Shiseki zassan, Bd.2, Tokyd 1911, S.215-319. Aufzeichnungen in Tagebuchform
aus den Jahren 1611-1615. Als Verfasser gilt Hayashi Razan (D6shun) oder Goto
Mitsutsugu (Shozaburd).

Text in Shiseki zassan (Fn. 22), S.1-214. Aufzeichnungen in Tagebuchform aus den
Jahren 1532-1569 (kurz) und 1570-1615. Verfasser und Entstehungszeit sind nicht
zuverlissig bekannt

Sunpuki Keicho 1717 tsugomori

Maki Kenji, Nihon hoseishi ron - choteiho jidai (jokan), Tokyo 1929, S.87.

% Ishii Rydsuke, Nihon hoseishi gaisetsu (Fn.14 unter b), S.146 und 147 Anm. 2.
7 Z.B. §§ 13, 14, 15. OE 5.Jg. (1958), S.233.

 Siehe Grossberg, Kenneth A., The Laws of the Muromachi Bakufu, Tokyd 1981, S.
34 Art.16, S.40 Art.26, S.111 Art.265 (Beispiele).

® Beispiele in Kumasaki Wataru, Sengoku-jidai no buke-hasei, Tokyo 1944, S.204 ff.

i
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in einem Militirgesetz von 1590 anlésslich des Feldzuges gegen die Hojo in
Odawara an.*

2) Alle Amtstriger unter Nagayasu wurden der Aufsicht durch daimyo
tiberstellt.”

Daimyé-azuke konnte als Freiheitsstrafe gegen samurai verhingt werden.
Sie trat an die Stelle einer Gefingnisstrafe, diente aber auch als Unter-
suchungshaft fiir noch nicht verurteilte Téter - dann stand an ihrem Ende
oft der Befehl zum seppuku. Die Massnahme ist hauptsédchlich fiir die
Edo-Periode belegt, es gab sie aber auch schon in der Momoyama-Zeit.”

3) Ebenso wurden die sieben S6hne Nagayasus verschiedenen daimyo in
Obhut gegeben. Ieyasu befahl ihnen, seppuku zu begehen und sandte diesen
Befehl an die Aufsichtspersonen.”

Seppuku, eine Art der Todesstrafe fiir samurai, wurde im Falle bestehender
daimyo-Obhut gewohnlich im Haus oder Garten des daimyd vollzogen *.
Die Behandlung der S6hne entsprach dem Prinzip der Mithaftung naher
Verwandter = enza.”

4) Ieyasu wies die Blindenorganisation® in Kyoto an, alle 6 oder 7
Obermeister’ aus der Organisation auszuschliessen. Die Organisation hatte
nimlich dem Okubo Nagayasu, von dem sie Unterstiitzung erhalten hatte,
den Rang eines Obermeisters verliechen. Das war mit seiner Stellung als
samurai nicht vereinbar, und es kam hinzu, dass die Blinden nach ihren
Regeln ein frugales Leben zu fithren hatten, wihrend Nagayasu sich mit
grossem Luxus umgab. Wegen leyasus Weisung zogen iiber 30 Funktionére
der Blindenorganisation im Spatsommer 1613 nach Sunpu und weiter nach
Edo, um einen Gnadenerweis zu erlangen, aber weder hier noch dort
wurde ihnen verziehen. Erst als im Oktober Matsudaira Masahisa und Gotd
Shozaburd® sich bei Ieyasu fiir die Obermeister einsetzten, gewihrte Ieyasu

* Text des Gesetzes in Nakamura (Fn. 5), S.762-764. Teiliibersetzung in Sadler, A.L.,
The Maker of Modern Japan - The Life of Tokugawa Ieyasu, London 1937, S. 161-162.

' Sunpuki Keicho 18/5/19.

2 Inoue Kazuo, Chosokabe okitegaki no kenkyi, Kochi 1959,S.488.
3 Sunpuki und Todaiki Keiché 18/7/9. .
3 Bekannter Fall: Tod des Asano Naganori 1701 = "Chiishingura".

% Siehe OE 26.Jg. (1979), S. 124 ff.

% Tédoza. Der Ursprung geht auf den Prinzen Hitoyasu, 4. Sohn des Ninmy®d tennd, im
9. Jahrhundert zuriick. Zur Organisation in der mittleren Edo-Zeit s. Ishii Ryosuke,
Zoku Edo-jidai manpitsu, Tokyo 1961, S.235 ff.

Kengyo, der hochste Rang unter den blinden Hofmusikanten. Einer von ihnen war der
Grossmeister (sokengyo).

Matsudaira Masahisa (urspriinglich Okdchi Masahisa, dann Okochi Masatsuna, dann

37

38



RECHTSFALLE AUS IEYASUS LETZTEN JAHREN 239

ihnen Vergebung.”

5) 1609 war Nakamura Tadakazu, Schlossherr von Yonago in Hoki,
ohne Erben gestorben. Das bakufu entsandte zwei Beamte, die den Haushalt
auflosen sollten. Auf ihre Anfrage, was mit den Mdbeln geschehen solle,
erhielten sie ein Schreiben eines Edo-toshiyori, die M6bel seien dem Okubo
Nagayasu zu iibergeben. Nach Nagayasus Tod wurde ihnen die Ausfiihrung
dieser Order als Fehlverhalten zur Last gelegt, und Ieyasu bestrafte sie mit
Verstossung. Ein weiterer angeblich Beteiligter starb nach Folterung.*

Dieser Vorgang enthilt drei rechtsgeschichtlich erwahnenswerte Punkte:

a) Beim Tod eines daimyo fiel dessen Lehensbesitz an den Lehensgeber
zuriick, der ihn gewdhnlich dem Hauserben wieder zuteilte oder eine letzt-
willige Verfiigung genehmigte.* Im buke-Recht war die Verfiigungsbefugnis
des Lehensempfingers stark eingeschrinkt, weil mit dem Lehensbesitz das
Vasallititsverhltnis verbunden war. Weil Nakamura Tadakazu® ohne Erben
gestorben war, wurde das Lehen eingezogen und an Kato Sadayasu vergeben.

b) Die Verstossung (kando) konnte das Familienband oder das Gefolg-
schaftsverhiltnis beenden. In der Familie bewirkte die Verstossung den
Ausschluss aus der Eltern-Kind-Beziehung und den Verlust des Erbrechts.*
Im Gefolgschaftswesen hatte die Verstossung die Dienstenthebung und die
Entfernung aus dem Haus des Feudalherrn zur Folge.*

Matsudaira Masatsuna; Hofrang: uemon no jo); s. Nakamura (Fn.12), S.640. Wie Gotd
Shozaburd gehorte er zu den wichtigsten Beratern Ie-yasus.

» Zum Sachverhalt: Sunpuki Keiché 18/6/22, 18/816, 18/9/16, Todaiki Kelcho 18/5/18.
Unter den kengyo, die ausgeschlossen werden sollten, war Takayama Tan'ichi, der sich
mit seiner Fertigkeit, zur biwa-Begleitung aus dem Heike monogatari zu rezitieren,
einen Namen gemacht hatte.

© Zum Sachverhalt: Todaiki Keiché 18/1 0/1, auch Sunpu seiji roku Keichs 18/10/13 und
Sunpuki 18/10/13. Bei den Namen der Beteiligten sind die Quellen unterschiedlich.

In den Quellen wird wiederholt berichtet, dass so bedachte Erben bei Ieyasu zur
Dankesvisite erschienen und Geschenke iiberbrachten.

Tadakazu (oder Kazutada), Sohn des um die Toyotomi und Tokugawa verdienten
Nakamura Kazuuji, hatte als Elfjéhriger nach dem Tod des Vaters im Jahr 1600 in Hoki
175.000 koku erhalten und starb im Alter von 19 Jahren.

Diese Massnahme aus elterlicher Gewalt gegeniiber einem unbotmissigen Kind ist schon
im ritsu-ryo-Recht erwihnt. Das Joei shikimoku benutzt in Art. 22 den in Vorschriften
bevorzugten Ausdruck gizetsu. Die familiire Verstossung befreite die Eltern von der
Mithaftung fiir Straftaten des Kindes.

Literaturauswahl zu kando - gizetsu - kyari - futsi - fukyo (alle bedeuten: Beziehungen
16sen) und zu den Differenzierungen zwischen ihnen: Miura Hiroyuki (oder Kaneyuki),
"Oyako kankei wo chuishin to shite no kazoku seido", in: Hoseishi no kenkyi (Fn.14
unter c), S.544 ff., (Kamakura-Zeit: S.580 ff., Sengoku-Zeit: S.614 ff., Edo-Zeit:
S.624 ff.); Nakada Kaoru, "Tokugawa jidai no shinzokuho so6zokuho zakkd", in: Hoseishi
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c) Die Praxis der Folterung lisst sich bis in die Zeit des ungeschriebenen
Rechts zuriickverfolgen. Sie sollte ein Gestdndnis des Tatverddchtigen
herbeifiihren, weil fiir eine strafrechtliche Verurteilung grundsitzlich ein
Gestindnis fiir erforderlich gehalten wurde.*

B. Warum Okubo Tadachika, der dem Nagayasu seinen Namen gegeben
hatte, in Ungnade fiel, ist nicht klar. Er wurde wohl suspekt, als Nagayasus
Veruntreuungen aufgedeckt waren. Vielleicht auch hatten die mit ihm
verfeindeten Honda Masanobu und Masazumi ihn verleumdet; vielleicht
bestand der Verdacht auf Sympathie mit den christlichen Missionaren,
deren Aktivititen Ieyasu immer mehr als Gefahr fiir die innere Ordnung
empfand. Die Okubo waren im Besitz der stark befestigten Schldsser in
Odawara und Numazu in der fiir dieTokugawa bedrohlichen Lage zwischen
Edo und Sunpu. Schondeshalb war es wichtig, jeder noch so geringen
Moglichkeit illoyalen Verhaltens dieser Schlossherren vorzubeugen und
ihre Macht auszuschalten.*

Den offiziellen Grund fiir das Vorgehen gegen Okubo Tadachika bildete
der Umstand, dass das Haus Okubo ohne Erlaubnis des bakufu eine Hei-
ratsverbindung mit dem Haus Yamaguchi eingegangen war. Das lag einige
Jahre zuriick und hatte schon 12 Monate zuvor zur Enteignung Yamaguchi
Shigemasas, des Vaters des Briutigams, gefiihrt. Okubo Tadachika war der
Adoptivvater der Braut.”

ronshu, Bd.1, Tokyo 1960, S.429 ff. (hier: S.576 ff.); Ishii Ryosuke (Hrsg.) Fn.14
unter c), S.409 ff.

4 Erst 1876 entfiel dieses Erfordernis kraft Gesetzes.

% Literaturauswahl zum Fall Tadachika: Tokutomi Sohd, Kinsei Nihon kokumin-shi,
Tokugawa leyasu, revid. Ausg., Bd.3, Tokyo 1982, S 388 ff. mit Zitaten aus den
Quellen; Sadler (Fn.30), S.254 ff.; Totman, Conrad, Toku-gawa Ieyasu Shogun, 2.Aufl.,
Union City 1990, S. 130 ff.

4 Sunpuki Keicho 19/1/19, Todaiki Keiché 18/1/8; Shiryé soran, Hrsg.: Tokyd daigaku
shiryo hensansho, Bd. 14, Tokyo 1955, Keicho 18/1/6. - Yamaguchi Tajima no kami
Shigemasa, Schlossherr von Ushiku in Hitachi, hatte seinen Sohn Shigenobu mit der
Adoptivtochter des Okubo Tadachika verheiratet, deren Vater Ishikawa Nagato no kami
Yasumichi, Schlossherr von Ogaki in Mino, war. Dieser hatte einen Sohn Tadachikas,
Tadafusa, adoptiert, der nun Ishikawa Tadafusa hiess. Ubersicht:

Yamaguchi Shigemasa © Okubo 'i‘adzchika o Ishikawa i{’as ichi
Shigenobu Tadafusa © Tochter~
|
Abstammung, Adoption, w=ssssm Heirat, O Bestrafung.

Todaiki Keicho 18/1/8 sagt, dass man zu Lebzeiten desYasumichi in der Angelegenheit
nichts unternommen habe. Weil Yasumichi 1607 gestorben war, muss die Heirat also
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In schnell aufeinanderfolgenden Schritten veranlasste leyasu folgendes:
Tadachika wurde auf eine Reise geschickt. Wihrend seiner Abwesenheit
wurde er verstossen und nach Omi verbannt; gegen seine S6éhne und
Gefolgsleute wurden Straf- bzw. Sicherungsmassnahmen angeordnet; die
Schlésser Odawara und Numazu wurden zerstort.®

Der Fall bietet neben sicherheitspolitischen Aspekten auch Erscheinungen,
die rechtsgeschichtliche Aufmerksamkeit verdienen. Hier ist ebenfalls fast
nur Herkdmmliches zu sehen.

1) Die Erlaubnis zur Eheschliessung als Erfordernis entwickelte sich
feudalrechtlich in der Sengoku-Zeit. Im Ubergang vom Mittelalter zur
neueren Zeit nahm der Gefolgsherr mehr und mehr Einfluss auf die
persdnlichen Angelegenheiten der Gefolgsleute, und das Bestreben,
Gruppenbildungen unter ihnen vorzubeugen, erstreckte sich auch auf
Eheschliessungen. Gesetze aus der Zeit des bunkoku-Rechts verboten Heiraten
nicht nur mit Partnern aus einem anderen Teilstaat,” sondern auch unter
Personen aus demselben "Haus"* oder allgemein fiir samurai ohne
Zustimmung des Gefolgsherrn.”

2) Tadachikas Verstossung erscheint in den Quellen mit verschiedenen
Ausdriicken. Im Tadaiki heisst es "kando" (s.0.), andere Quellen sprechen
von "kaieki". Dies war im frithen Mittelalter der Amtsverlust. Damit ging
auch das Recht auf das mit dem Amt verbundene Grundstiick verloren.
Beide Aspekte finden sich im buke-Recht: der Betroffene wurde seines
Standes als samurai entkleidet, sein Landbesitz wurde (mitunter nur teilweise)
eingezogen.

3) Die Verbannung wird "hairu" genannt, das ist die schon in den ritsu
angedrohte "ru"-Strafe. Der Verbannte wurde am Verbannungsort unter
Aufsicht gestellt.

schon vorher stattgefunden haben. - Shigemasa verlor sein Lehen im Februar 1613,
auch wurde er unter Hausarrest gestellt, gewann aber die Gunst des bakufu zuriick.

“ Anmerkung 48 im Anhang

¥ Beispiel: Imagawa kana mokuroku von 1526, § 29.

% Yitki-ke shinhatto von 1556, § 23.

5! U.a. Mogami-ke no okite (um 1594), § 18; Chosokabe Motochika hyakkajo von 1595,
§ 85. Hideyoshi verbot den daimyo mit Gesetz von 1595 (Bunroku 4/8/2) die
Eheschliessung ohne seine Zustimmung, Nakamura (Fn.13) S.270. Ieyasu, der das
Gesetz mitunterzeichnet hatte, verstiess nach Hideyoshis Tod selbst dagegen, indem er
einige seiner Abkommlinge politisch verheiratete, ohne Hideyoshis Erben, Hideyori, zu
fragen. Inoue (Fn.32), S.245; Sadler (Fn.30), S.185; Tokutomi (Fn.46), Bd.1, Tokyo
1981, S.86, 90.
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4) "Tsuiho" ist die Ausweisung aus einem bestimmten Bezirk. Thr Ursprung
liegt in der Zeit des ungeschriebenen Rechts, als die Vertreibung eines
Straftiiters das dusserste Mittel war, den Zorn der Gottheit iiber die Befleckung
zu besénftigen, wenn die gewohnlichen Zeremonien der Reinigung nicht
ausreichend erschienen. Die Ausweisung gehorte in der Heian-Zeit zur
polizeilichen Praxis der kebiishi-Behorde. Den Charakter einer Strafe erhielt
die Ausweisung unter dem Kamakura-bakufu.

Die Massnahmen gegen Tadachikas S6hne werden auch als "kinko" bzw.
"chikkyo" bezeichnet. Kinko traf zwei Sohne. Es war das Festhalten in
einem Gefingnis, das ebenfalls schon in der Altzeit unter dem Namen
"hitoya" praktiziert wurde. Chikkyo wurde gegen einen Sohn und einen
Enkel verhingt, es war das Verbot, das eigene Haus zu verlassen. Diese
Strafe wird erst fiir die Edo-Zeit bezeugt; sie muss in den ersten Jahren des
Tokugawa-bakufu erfunden worden sein. Die Bestrafung der S6hne und
des Enkels verwirklichte wieder den Rechtsgrundsatz "enza .

C. Ein Fall sei erwihnt, in dem Ieyasu iiber Streitigkeiten unter religiosen
Gruppen entschied.

Seit Jahren schwelte eine Fehde zwischen den beiden Parteien der
Yamabushi, Tosan-ha und Honzan-ha.”® Die Tésan-Gruppe gehorte zur
Shingon-Sekte, die Honzan-Gruppe zur Tendai-Sekte. Die Gruppen bestanden
seit mehreren hundert Jahren und hatten sich jeweils regionale Titig-
keitsbereiche geschaffen. Schon 1603 hatte die Tosan-Gruppe eine Beschwer-
de gegen die Honzan-Leute beim bakufu erhoben, weil diese sich in eine
Angelegenheit der Tosan-Gruppe eingemischt hatten. Ieyasu entschied, dass
jede Gruppe fiir sich zu handeln habe. Vier Jahre spiter ging es um den
Einzug von Gebiihren fiir den Zutritt zum Omine von Yamabushi aus dem
Kanto-Gebiet. 1609 kam es zu gewalttitigen Auseinandersetzungen zwischen

%2 Der Kreis der Mithaftenden war noch weiter gezogen: am 30. November 1613 wurden
Ishikawa Yasunaga, Schlossherr in Matsumoto, und sein Neffe Kazunori enteignet,
weil sie mit Okubo Nagayasu zusammengewirkt hiitten (Shiryo soran Keicho18/10/19).
Nach Sunpuki Keicho 18/10/19 war dies enza: sie waren mit Ishikawa Yasumichi
verwandt, der durch gegenseitige Adoptionen ihrer Kinder mit Okubo Tadachika
verbunden war (Fn.47).

Die Namen riithren daher, dass die Gruppen bei ihren Pilgerziigen verschiedene Wege
zum Berg Omine (Nara-ken, Yoshino-Kumano kokuritsu koen) nahmen. Die vom Daigo-
sanboin verwaltete Tosan-ha nahm Yoshino (Nara-ken) zum Ausgangspunkt der
Pilgerreise, ging vom Omine zu den drei Kumano-Schreinen (Kumano sanzan) und
iiber den Berg Kishu-fujidai (Ryiimonzan im Wakayama-ken, Naka-gun) zum
Katsuragiyama (Osaka-fu, an der Grenze zum Wakayama-ken). Die Honzan-Gruppe
wurde vom Shogoin betreut; sie pilgerte auf dem umgekehrten Weg: Katsuragi - Kumano
sanzan - Omine.

53



RECHTSFALLE AUS IEYASUS LETZTEN JAHREN 243

beiden Gruppen. Ieyasu entschied wiederum, dass jede Gruppe sich auf
ihre Region zu beschrinken habe. Weil der Streit um die Erhebung der
Gebiihren und den Zutritt zum Omine nicht aufhérte, erliess Ieyasu am 9.
Juli 1613 vier Entscheidungen: fiir jede Gruppe eine iiber die Gebiihren
und eine iiber den Zutritt zum Omine.*

Rechtsgeschichtlich ist an diesem Vorgang folgendes von Bedeutung:

1. In welcher Funktion traf Ieyasu die Entscheidungen? Die beschwerde-
fiilhrende Partei hatte sich an das bakufu gewandt. Dieses sah keinen Anlass,
sich fiir unzustéindig zu erkldren, denn es gab keine andere Instanz: das
Amt des jisha-bugyo im Regierungsapparat wurde erst 1635 eingerichtet.
Dass nicht das bakufu, sondern Ieyasu entschied, konnte seinen Grund
darin haben, dass es sich um eine alljapanische Angelegenheit mit dem
Schwerpunkt ausserhalb des Kanto-Gebiets handelte.”

2. Den Entscheidungen Ieyasus waren Anhdrungen von fast 20 Abten
beider Seiten vorausgegangen, was auf sorgfiltige Abwigung der Standpunkte
schliessen lésst.

3. Aufmerksamkeit verdient der Umstand, dass etwa zwei Wochen nach
diesen Entscheidungen Hidetada fast gleichlautende Weisungen in beiden
Punkten (Gebiihren und Zutritt) erliess, aber nur an das Sanbo-in, also die
Tosan-Gruppe.” Das geschah offenbar im Zusammenhang mit einer Besti-
tigung (ando) des Tempellandes des Sanbo-in.

4. In der Entscheidung iiber den Zutritt zum Omine steht ausser der
Verweisung auf friihere Regelungen auch die Wendung "sujime ni makasete”.
Damit sind zwei Prinzipien genannt, die in der ganzen japanischen Rechtsge-

4 Zu den Shugends-Streitigkeiten s. Tsuji Zennosuke, Nihon bukkyd-shi, kinsei-hen no
ni, Tokyo 1958, S.205ff. Die Entscheidungen sind abgedruckt in Nakamura (Fn.12),
S.764-767. Hiemach durften die Honzan-yamabushi grundsitzlich keine Gebiihren von
der Shingon-Sekte erheben. Sollten jedoch Leute dabei sein, die als Shingon-Mitldufer
nicht nach der buddhistischen Lehre beten, miissten sie Eintritt bezahlen; die
Tosan-(Shingon-) Gruppe habe solche Leute aber femzuhalten. Beide Gruppen sollten
sich beim Zautritt zum Omine nicht gegenseitig behindern; die Besteigung sei entsprechend
der hergebrachten Ubung und nach den Regeln der Vernunft (sujime) zu vollziehen.

55 Dem diirfte nicht entgegenstehen, dass 1609 auch der Shogun Hidetada dem Shogo-in
in Kyoto (Honzan-Gruppe) eineWeisung iiber das Tragen von goldenen Schiérpen durch
die Yamabushi zugesandt hatte (Nakamura (Fn. 12) S.575). Denn diese Weisung betraf
den Atagoyama in Musashi (Gegend des heutigen Shiba koen in Tokyd) und fiel deshalb
in Hidetadas Wirkungskreis, s.0. im Text zum dualen Regierungssystem.

6 Nakamura (Fn.12), S.768-769. Dasselbe Verfahren findet sich bei dem gleichzeitig
erlassenen Gesetz fiir die Shingi-Shingon-Sekte im Kanto-Gebiet (Nakamura a.a.O., S.
767, 770), das auf Wunsch des Vertreters der Kanto-Taosan-Gruppe zustandegekommen
sein diirfte (Tsuji (Fn.54), S. 213).
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schichte wirksam waren: die Achtung vor Prizedenzien und die Beriicksich-
tigung der "natiirlichen Vernunft", die eine Leitlinie von hohem Rang fiir
die Gesetzgebung und die Rechtsprechung war.”

5. Von den vier Entscheidungen Ieyasus tragen in der schriftlichen Aus-
fertigung drei nur sein Signum (gohan, kao); die fiir das Sanbo-in bestimmte
Gebiihrenentscheidung weist Ieyasus rotes Siegel auf.”* Die Siegelung an-
stelle des Signums gab der Urkunde ein grosseres Gewicht im Rechtsverkehr;
sie war gewissermassen eine Beglaubigung der Echtheit und Geltung.”

6. Die Entscheidungen bieten schliesslich Anlass zu der Frage, wie sie
sich in ein System obrigkeitlicher Anordnungen einfiigen lassen und ob es
ein System iiberhaupt gab. Die Urkundensammlung von Nakamura® iiber-
schreibt jede der vier Entscheidungen mit "hatto". Die Vorschriftensammlung
Gotoke reijo gibt zwei von ihnen ohne Uberschrift wieder; in den Toku-
gawa kinreiko ** erscheinen sie als "hanmono" (auch "hanmotsu" gelesen).
Abgesehen von den Landzuweisungs-, -stiftungs- und -bestéitigungsurkunden
kommen bei Anordnungen aus Sunpu oder Edo ausser hatto und hanmono
noch andere Ausdriicke vor: sata, oboegaki, kinzei, sadamegaki, okite,
gechi, jojo. Ob sich beim Studium der einzelnen Vorschriften Kriterien
finden lassen, die den Gebrauch dieser Vokabeln allgemeingiiltig erklédren
(etwa: Form des Erlasses, Inhalt, Normgeber, Normadressat, Gewichtung),
wire ein der Bearbeitung wiirdiges Thema.®
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Fiir "sujime" oder "sujimichi" wird auch das Wort "jori" (noch heute) gebraucht. Im

Recht der buke ist "dori" die vorherrschende Vokabel, die in Ieyasus Entscheidungen

wohl deshalb nicht verwendet wurde, weil sie als Handlungsmaxime speziell die

Lebensregel der samurai bezeichnete, hier aber die yamabushi angesprochen wurden. -

Zu jorildori siche Rohl, Wilhelm, "J6ri moshiku wa dori ni tsuite", in: Ho no riron 12,

Tokyd 1992, S.13-34.

Zu Herkunft und Gebrauch der Siegel s. Saté Shin'ichi, Komonjogaku nyumon, 25.

Aufl., Tokyo 1991, S. 180 ff.

® Das hier benutzte Siegel ist abgebildet bei Nakamura (Fn. 5), gekan no ni, Anhang
S.126. Die gesiegelte Ausfertigung wurde dem Abt des Sanbdin, Gien, auf dessen
Vorlage erteilt, Tsuji (Fn. 54), S. 213.

® A.a.0. (Fn. 54).

' Um 1711. Text in Kinsei hosei shiryé sosho, Bd 2, hrsg. von Ishii Rydsuke, Tokyd

1959, hier: S.50 Nr.87.

$2 Zenshii dai go, hrsg. von Ishii Ryosuke, Tokyo 1959, S.63 Nr. 2649.
% Fiir die Kamakura-Zeit: Joiion des Longrais,F., Age de Kamakura, Tokyo / Paris 1950.
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Anhang

Anmerkung 48

Im einzelnen:

a) Vom 15. bis 22. Januar 1614 machte leyasu auf der Riickreise von Edo nach Sunpu
in Nakahara, siidlich Yokohama an der Kiiste, Station. Dort trug der 80jidhrige Baba
Hachiemon dem ogosho Beschuldigungen gegen Tadachika - Illoyalitit und Rebellion -
vor. leyasu nahm diese ernst und kehrte nach Edo zuriick. (Im Téodaiki Keicho 18/12/13
und 19/2/2 heisst der Mann Baba Izaemon aus Kai, der wegen einer Straftat in Odawara
unter Aufsicht stand und deshalb vielleicht von Groll gegen den SchlossherrnTadachika
erfiillt war; Shiryo soran (Fn.47) Keicho 18/12/6 = hier ist von Baba Hachizaemon die
Rede; Tokutomi (Fn.46), S. 389). Wie sehr Ieyasu von dem Vorwurf der Rebellion
beeindruckt war, zeigt sich daran, dass er bei der endgiiltigen Riickreise nach Sunpu vom
1. bis 9. Mirz 1614 Umwege machte und die Strasse scharf bewachen liess: Sunpuki
Keicho 19/1/27, Todaiki Keicho 19/1/27.

b) Am 28. Januar 1614 ordnete Ieyasu an, dass Okubo Tadachika nach Kydto, Osaka
und Kyushu reisen solle, um fiir die Vertreibung der christlichen Missionare und ihrer
Anhiinger zu sorgen. Tadachika reiste am 13. Februar 1614 von Odawara ab (Todaiki
Keicho 19/1/5). Sein Auftrag hatte, ausser der Entfernung Tadachikas aus Odawara, vielleicht
auch den Zweck, seine Einstellung zum Christentum zu testen (Totman (Fn.46 ), S.132).

¢) Nach Beratung mit engen Vertrauten verfiigten Ieyasu und Hidetada am 28. Februar
1614 die Verstossung Tadachikas (Todaiki Keicho 19/1/21: kandé, s. Fn.43 und 44).
Shiryo soran (Fn.47) Keicho 19/1/19 beschreibt die Massnahme als "Tadachika wo kaieki
shi, sono jochi (= das zum Schloss gehorende Land) wo bosshii shi..." Dieser Wortgebrauch
zeigt, dass kaieki die Erniedrigung der Person bedeutete und dem kando @hnlich war,
wihrend bosshu dem Betroffenen das Vermogen entzog. Aber diese Abgrenzung von
kaieki zu bosshu ist nicht immer eingehalten; wenn kaieki fiir die dingliche "Enteignung”
gebraucht wird, ist jedoch meist zugleich der Verlust von Amt und Vasallititsbindung
gemeint. _

d) Am 1. Mirz.1614 - so Todaiki Keicho 19/1/21 - beschlossen Ieyasu und Hidetada
die Einziehung des Schlosses Odawara und liessen es von Ando Tsushima no kami Shigenobu
iibernehmen. Zugleich erhielten der 3. und der 4. Sohn Tadachikas Arrest (kinko) in
Kawagoe; sie wurden spiter nach Nanbu (Sannohe) bzw. Tsugaru (Hirosaki) in Mutsu
verbracht; Tsugaru war ein Verbannungsort auch fiir Christen: Sunpuki Keicho 19/1/26.
Der 6. Sohn und der ilteste Enkel bekamen Hausarrest (chikkyo). Der Enkel Okubo
Tadamoto hatte eineTochter des Okudaira Nobumasa zur Mutter. Nobumasa war mit Ieyasus
Tochter Kamehime verheiratet, so dass familiéire Beziehungen zwischen Ieyasu und Tadamoto
bestanden. Der damals 10 Jahre alte Tadamoto gelangte spiter zu Amt und Rang und lebte -
bis 1670. - Die Gefolgsleute wurden ausgewiesen (tsuihg). Tadachika selbst wurde nach
Omi verbannt (hairu). Shiryé séran und Sunpuki vermerken diese Ereignisse fiir den 27.
Februar 1614.
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e) Am 4. Mirz 1614 war Ieyasu auf der Riickreise von Edo nach Sunpu in Odawara.
Laut Sunpuki Keicho 11/1/24 liess er dort von Honda Masanobu, Honda Masazumi, Ando
Naotsugu,Doi Toshikatsu und Andé Shigenobu gemeinsam eine Urkunde siegeln, die
dann Tadachika mitgeteilt wurde. Uber den Inhalt der Urkunde sagt das Sunpuki nichts.
Wahrscheinlich handelte es sich um ein Geliibde, wie es hohe Amtstriger des bakufu am
3. April 1614 mit jhrem Blut besiegelten (Nakamura (Fn.12) S.821): jegliche Verbindung
zu Tadachika und seinen Schnen zu unterlassen.

f) Am 5. Mirz 1614 ordnete Ieyasu die Zerstérung des Schlosses Odawara - mit Aus-
nahme des honmaru - an. Der Abbruch wurde von eilends aus Edo und Sunpu herangefiihrten
Arbeitskriiften am 6. Mirz 1614 vorgenommen (Sunpuki Keicho 19/1/25, Todaiki Keicho
19/1/27).

g) Der Abriss des Schlosses Numazu wurde am 12. Mirz 1614 befohlen.



	Rechtsfälle aus Tokugawa Ieyasus letzten Jahren

